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NOTIZEN 1 [DES ZUGER STADT- UND AMTSRATS BEAT II . ZURLAUBEN ÜBER
EINEN GERICHTSFALL IN DER STADT ZUG? ]

"I . Rechnung dess Guots fürnemen und dem Gricht eröffnen . . .
Zum Rechten Zusetzen , ob nit die Muoter sambt Jrem Ehemann , by der
beschächnen Eheabred gethanen versprächen verpliben . Andingete
Recht , die Stattrecht nit überträffen sollen . Jn Ansechung dass sol¬
che billich , gebürlich , und rechtmessigerwyss , Zuogangen , und alless
mit Kondtschafft , und Brieffen Erwysen Jst
Fürs Ander so sy by solchem nit geschirmbt mögen werden . . . [ , ] welle
sy by Jres Manns säligen erster Eheabred wider verpliben (welche sy
mit Kondtschafft wahrzemachen Vorbehalten ) . Das ob Gott will Nit Jn
beeden Ehetägen betrogen syn solle.



Fürs dritt so Jro dass auch nit Zuogelassen , wellen sy sich dess al¬
ten Stattrechtens 2 behelffen Jn wellichem sy gehürathet demselben
noch , hüt bytag etliche persohnen allhie , gmäss , . . [ ? ] 3 gemachlen
säligen haab und guot [ ein ] 4 läbenlang besizendt . ..
Entliehen abtrag [Kojstens 5 . . . " . 5

1 ) Auf der Rückseite dieses stark beschädigten Dokuments , das auf ein ande¬
res Blatt aufgeklebt wurde , befindet sich noch ein kurzer Text , der aus
konservatorischen Gründen nicht freigelegt werden konnte.

2 ) Möglicherweise ist damit die Zeit vor 1645 gemeint , als einzelne auch
das Erbrecht betreffende Artikel des Zuger Stadt - und Amtsbuchs offenbar
neu formuliert oder zumindest zusätzlich erläutert wurden , s . SSRQ Zug I
284 Zeile 12 - 25.

3 ) Diese Passage -ca.  4 bis 5 Wörter - zerstört
4 ) Wort zerstört ; sinngemäss ergänzt
5 ) Wort teilweise zerstört ; sinngemäss ergänzt
6 ) Hier bricht der Text ab.
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